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Öffentliche Auslegung gem. § 5 Abs. 2 Niedersächsisches
Kommunalprüfungsgesetz (NKPG) der Prüfungsmitteilung der überörtlichen
Kommunalprüfung des Landkreises Hildesheim „Der demografische Wandel als 
Herausforderung für die kommunale Wohnungswirtschaft“

Die Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes (LRH) über die
überörtliche Kommunalprüfung des Landkreises Hildesheim „Der demografische Wandel 
als Herausforderung für die kommunale Wohnungswirtschaft“ liegt gemäß § 5 Abs. 2 
NKPG im Anschluss an diese Bekanntmachung an sieben Tagen in der Zeit vom
11.12.2025 bis 22.12.2025 während der Regelöffnungszeiten des Landkreises Hildesheim
zur Einsichtnahme im Zimmer 259 des Landkreises Hildesheim, Marie-Wagenknecht-
Straße 3, Hildesheim, öffentlich aus.

Hildesheim, den 04.12.2025 Landkreis Hildesheim

gez. Lynack
(Landrat)
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Satzung
über die Benutzung der Notunterkünfte für obdachlose Menschen

in der Stadt Bockenem

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz am 29. 01. 2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), hat der
Rat der Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 08.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

(Hinweis: aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei der Geschlechterbezeichnung nur die männliche Form gewählt. Die jeweils genannten
Positionen sind selbstverständlich für alle Geschlechter gültig.)

§ 1
Rechtsform, Zweck und Anwendungsbereich

(1) Diese Satzung regelt die Unterbringung obdachloser Menschen durch die Stadt Bockenem in Notunterkünften.
Die Notunterkünfte dienen der Aufnahme und in der Regel der vorübergehenden Unterbringung von Menschen,
die obdachlos sind oder sich in einer außergewöhnlichen Wohnungsnotlage befinden und nicht in der Lage sind,
sich aus eigenen Kräften eine angemessene Unterkunft zu beschaffen. Für ihre Unterbringung muss eine ge-
setzliche Verpflichtung der Stadt Bockenem bestehen.

(2) Zur vorübergehenden Unterbringung von obdachlosen Menschen betreibt die Stadt Bockenem Unterkünfte
(Notunterkünfte) als öffentliche Einrichtung. Sie sind nicht für eine dauernde Wohnungsnutzung bestimmt.

(3) Die Notunterkünfte sind sämtliche, von der Stadt Bockenem zur vorübergehenden Unterbringung von obdachlosen
Personen angemieteten oder im Eigentum der Stadt Bockenem befindlichen Wohnungen und Wohnräume.

§ 2
Auskunftspflicht und Mitwirkungspflichten

(1) Vor der Unterbringung haben die nutzungsberechtigten Personen die für die Unterbringung maßgeblichen Tat-
sachen, insbesondere ihre Einkommens- und Vermögensverhältnisse, darzulegen. Dies gilt auch für jede nach
der Unterbringung eingetretene Änderung der maßgeblichen Tatsachen.

(2) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, sich um eigenen Wohnraum zu bemühen. Auf Verlangen der
Stadt Bockenem, hat die nutzungsberechtigte Person diese Bemühungen nachzuweisen.

§ 3
Benutzungsverhältnis

(1) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich ausgestaltet.

(2) Obdachlose Personen dürfen nur die ihnen von der Stadt Bockenem zugewiesene Notunterkunft beziehen und
bewohnen. Die überlassenen Räume dürfen nur von den eingewiesenen Personen und nur zu Wohnzwecken
genutzt werden. Das Recht, eine Notunterkunft oder einzelne Räume davon zu benutzen, wird durch eine
schriftliche Einweisungsverfügung begründet. In der Einweisungsverfügung sind die nutzungsberechtigten Per-
sonen zu nennen, die Notunterkunft ist zu bestimmen. Über die Höhe der Benutzungsgebühr erfolgt ein geson-
derter Bescheid.

(3) In Ausnahmefällen kann bei unmittelbar bevorstehender oder bereits eingetretener Wohnungslosigkeit die Ein-
weisungsverfügung zunächst mündlich erteilt werden. Sie ist unverzüglich schriftlich nachzuholen.

(4) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Notunterkunft oder Räume bestimmter Art und Größe besteht
nicht. Durch die Zuweisung einer Notunterkunft wird kein Besitzstand der nutzungsberechtigten Personen be-
gründet, der einer künftigen Umsetzung entgegensteht.
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§ 4
Beginn und Ende der Nutzung

(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt zum Zeitpunkt der Aushändigung der Einweisungsverfügung bzw. der münd-
lichen Zusage, sowie der Übergabe der Schlüssel für die zugewiesene Notunterkunft.

(2) Personen, die nicht eingewiesen worden sind, dürfen in einer Notunterkunft nicht aufgenommen oder beherbergt
werden. Ausnahmen sind mit schriftlicher Zustimmung der Stadt Bockenem zulässig.

(3) Die Stadt Bockenem kann jederzeit den eingewiesenen obdachlosen Personen eine andere Notunterkunft zu-
weisen, insbesondere wenn

a) die Unterkunft im Zusammenhang mit Umbau-, Erweiterungs- oder Instandsetzungsmaßnahmen geräumt
werden muss,

b) bei angemieteter Unterkunft das Mietverhältnis zwischen der Stadt Bockenem und dem Vermieter beendet
wird,

c) die Unterbringung anderer Obdachloser oder die zweckmäßige Belegung diese Maßnahme erfordert,
d) Benutzende in Konflikte, die zu einer Beeinträchtigung des Hausfriedens oder zu einer Gefährdung von an-

deren Personen führen, beteiligt sind. Auf das Verschulden kommt es hierbei nicht an.

(4) Das Benutzungsverhältnis für eine zugewiesene Unterkunft endet insbesondere mit dem Eintritt einer der fol-
genden Voraussetzungen:

a) Im Falle einer in der Einweisungsverfügung bestimmten Frist oder mit deren Ablauf.
b) Durch Nichtbezug oder Aufgabe der Nutzung und Auszug aus der Unterkunft.
c) Durch Zweckentfremdung der Nutzung, z.B. durch Einlagerung von Hausrat.
d) Durch Nichtaufenthalt in den zugewiesenen Räumen von länger als einem Monat mit Ausnahme von Kran-

kenhausaufenthalten.
e) Durch gleichzeitige Nutzung einer anderen Wohnung.
f) Durch schriftliche Verfügung der Stadt Bockenem.
g) Durch den Tod der nutzungsberechtigen Person.

§ 5
Eingebrachte Gegenstände - Verwahrung und Verwertung

(1) Die nutzungsberechtigte Person hat bei Auszug oder Nichtnutzung alle von ihr eingebrachten persönlichen Ge-
genstände aus der Notunterkunft zu entfernen. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, kann die Stadt Bockenem
die zugewiesenen Räume im Wege der Ersatzvornahme gemäß den Bestimmungen des Niedersächsischen Po-
lizei- und Ordnungsbehördengesetzes (NPOG) in der jeweils aktuellen Fassung räumen.

(2) Die nutzungsberechtigte Person hat die durch die Räumung der Notunterkunft und die Verwahrung von Gegen-
ständen entstehenden Kosten zu tragen. Diese werden durch Bescheid festgesetzt.

(3) Beim Auszug zurückgelassene Gegenstände können von der Stadt Bockenem vorbehaltlich freier Lagerkapazi-
täten in Verwahrung genommen werden. Es wird vermutet, dass die nutzungsberechtigte Person das Eigentum
an den eingebrachten Gegenständen aufgegeben hat und deshalb durch die Stadt Bockenem anderweitig dar-
über verfügt werden kann, wenn die Gegenstände nicht innerhalb von einem Monat abgeholt werden (Verwah-
rungsfrist).

(4) Nach Ablauf dieser Verwahrungsfrist, sind die der Stadt Bockenem zur Verfügung stehenden Gegenstände,
soweit dies möglich ist, zu veräußern. Der Erlös wird zur Deckung der Räumungs- und Verwahrungskosten und
dann der rückständigen Benutzungsgebühren genutzt.

§ 6
Hausordnung und Verhalten

(1) Die als Notunterkunft überlassenen Räume dürfen nur zu Wohnzwecken benutzt werden.

(2) Für den Aufenthalt in den Notunterkünften gilt die jeweilige Hausordnung. Die Hausordnung ist auch für Besu-
cherinnen und Besucher der eingewiesenen nutzungsberechtigten Personen verbindlich. Mit der Einweisungs-
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verfügung wird der nutzungsberechtigten Person eine Kopie der Hausordnung ausgehändigt.

(3) Die mit der Verwaltung der Notunterkünfte Beauftragten der Stadt Bockenem sind berechtigt, die Notunterkünfte
nach rechtzeitiger Ankündigung werktags in der Zeit von 6:00 Uhr bis 21:00 Uhr zu betreten. Bei Gefahr im Ver-
zug kann die Notunterkunft auch ohne Ankündigung jederzeit betreten werden.

(4) Die Beauftragten sind auch berechtigt, den nutzungsberechtigten Personen Weisungen zu erteilen. Dies gilt
auch gegenüber Besuchenden, denen sie ggf. auch Hausverbot erteilen können.

(5) Veränderungen an der zugewiesenen Notunterkunft und dem überlassenen Zubehör dürfen von der nutzungs-
berechtigten Person nicht vorgenommen werden. Dies gilt insbesondere auch für Renovierungsarbeiten. Die
nutzungsberechtigte Person ist im Übrigen verpflichtet, der Stadt Bockenem unverzüglich Schäden am Äußeren
oder Inneren der Räume in der zugewiesenen Notunterkunft mitzuteilen.

(6) Die Haltung von Tieren ist nicht zulässig. In begründeten Fällen kann die Stadt Bockenem Ausnahmen für die
Haltung von Tieren zulassen, soweit diese Tierhaltung das Zusammenleben in der Notunterkunft nicht beein-
trächtigt.

(7) Die von der nutzungsberechtigten Person vorgenommenen baulichen oder sonstigen Veränderungen kann die
Stadt Bockenem auf deren Kosten beseitigen und den früheren Zustand wieder herstellen lassen.

§ 7
Instandhaltung und Rückgabe der Notunterkunft

(1) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, die ihr zugewiesenen Räume samt dem überlassenen Zubehör
pfleglich zu behandeln und für die Dauer des Benutzungsverhältnisses in einem ordnungsgemäßen, bewohnba-
ren Zustand zu erhalten.

(2) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Reinigung, ausreichende Lüftung und
Heizen der überlassenen Notunterkunft zu sorgen. Weiterhin ist darauf zu achten, sich energiesparend (Strom,
Gas, Wasser) zu verhalten. Sofern in der jeweiligen Hausordnung weitergehende Regelungen enthalten sind,
gelten diese zusätzlich.

(3) Die nutzungsberechtigte Person ist nicht berechtigt, auftretende Mängel auf Kosten der Stadt zu beseitigen.

(4) Die nutzungsberechtigte Person ist verpflichtet, die zugewiesene Notunterkunft nach Beendigung des Nut-
zungsverhältnisses in ordnungsgemäßem Zustand, mit allen zur Verfügung gestellten Schlüsseln, herauszuge-
ben. Die Anfertigung von Zweitschlüsseln ist nicht gestattet.

(5) Eine Haftung der Stadt Bockenem für Kraftfahrzeuge, die auf Parkplätzen um die öffentliche Einrichtung abge-
stellt sind, ist ausgeschlossen.

§ 8
Benutzungsgebühr

(1) Für die Benutzung der Notunterkünfte wird eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Höhe und Fälligkeit der zu
entrichtenden Benutzungsgebühr ergibt sich aus der "Satzung über die Benutzungsgebühren der Notunterkünfte
für obdachlose Menschen in der Stadt Bockenem".

§ 9
Haftung und Haftungsausschluss

(1) Die nutzungsberechtigten Personen haften für alle von ihnen schuldhaft verursachten Schäden. Dies gilt ebenso
für Vermüllung und Verunreinigungen der Räume sowie des Inventars. Kosten, die der Stadt Bockenem für die
Reinigung, Renovierung und Instandsetzung entstehen, werden der nutzungsberechtigten Person in Rechnung
gestellt.

(2) Die Haftung der Stadt Bockenem, ihrer Organe und Bediensteten gegenüber den nutzungsberechtigten Perso-
nen sowie Besuchern wird, sofern sie nicht ihr Leben, ihren Körper oder ihre Gesundheit betrifft, auf Vorsatz und
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grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden, die sich die Nutzungsberechtigten bzw. deren Besucher selbst
gegenseitig zufügen, übernimmt die Stadt Bockenem keine Haftung.

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in
der jeweils geltenden Fassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

1. entgegen § 3 Abs. 2 S. 2 die überlassenen Räume zu anderen als zu Wohnzwecken nutzt.
2. entgegen § 3 Abs. 2 S. 3 die Notunterkunft oder einzelne Räume der Notunterkunft ohne Einweisungsverfü-

gung bezieht.
3. entgegen § 4 Abs. 3 und 4 die Notunterkunft oder einzelne Räume der Notunterkunft nach Aufforderung

nicht verlässt.
4. entgegen § 5 Abs. 1 der Räumungspflicht der eingebrachten Gegenstände nicht nachkommt.
5. entgegen § 6 Abs. 2 die Hausordnung nicht einhält.
6. entgegen § 6 Abs. 5 Veränderungen an der zugewiesenen Notunterkunft und dem überlassenen Zubehör

vornimmt.
7. entgegen § 6 Abs. 6 Tiere ohne vorherige Zustimmung der Stadt Bockenem hält.
8. entgegen § 7 Abs. 2 die Instandhaltung und Reinigung der Notunterkunft nicht durchführt.

(2) Die Ordnungswidrigkeiten können jeweils mit einer Geldbuße bis zu 5.000 € geahndet werden.

§ 11
Anwendung von Zwangsmitteln

(1) Werden die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt oder wird gegen sie verstoßen, können nach § 64 in Ver-
bindung mit den §§ 65, 66, 67 und 69 des Niedersächsischen Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG) in
der aktuellen Fassung ein Zwangsgeld, Ersatzvornahme und unmittelbarer Zwang angeordnet und festgesetzt
werden.

§ 12
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft.

Bockenem, den 09.12.2025

Stadt Bockenem
Der Bürgermeister

Rainer Block
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Satzung
über die Benutzungsgebühren der Notunterkünfte für obdachlose Menschen in der

Stadt Bockenem

Aufgrund der §§ 10, 13, 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom
17. 12.2010 (Nds. GVBI. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz am 29.01.2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3), in Verbin-
dung mit den §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.
04. 2017 (Nds. GVBI. S. 121), zuletzt geändert durch Gesetz am 22. 09. 2022 (Nds. GVBI. S. 589), hat der Rat der
Stadt Bockenem in seiner Sitzung am 08.12.2025 folgende Satzung beschlossen:

(Hinweis: aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde bei der Geschlechterbezeichnung nur die männliche Form gewählt. Die jeweils genannten
Positionen sind selbstverständlich für alle Geschlechter gültig.)

§ 1
Gebührenerhebung

(1) Die Stadt Bockenem unterhält zur vorübergehenden Unterbringung obdachloser Menschen im Sinne der "Sat-
zung über die Benutzung der Notunterkünfte für obdachlose Menschen der Stadt Bockenem" Notunterkünfte als
öffentliche Einrichtung. Für die Benutzung der Notunterkünfte sind Benutzungsgebühren zu entrichten. Dies gilt
auch für die Unterbringung in Räumen von Beherbergungsbetrieben.

§ 2
Art der Notunterkünfte

(1) Die Stadt Bockenem hält Notunterkünfte in Gemeinschaftsunterkünften unterschiedlicher Art für die Unterbrin-
gung von obdachlosen Menschen als Familien, Einzelpersonen in Mehrbettzimmern und Einzelpersonen in
Wohngemeinschaften bereit.

(2) In besonderen Notfällen ist die Unterbringung in Beherbergungsbetrieben zugelassen.

(3) Werden weitere Notunterkünfte zur vorübergehenden Unterbringung eingerichtet, sind sie Teil der öffentlichen
Einrichtung. Entsprechendes gilt bei der Unterbringung in Räumen von Beherbergungsbetrieben.

§ 3
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Benutzungsgebühren sind die nutzungsberechtigten Personen der Notunterkünfte, die in der
Einweisungsverfügung aufgrund der "Satzung über die Benutzung der Notunterkünfte für obdachlose Menschen
der Stadt Bockenem" genannt sind.

(2) Werden in der Einweisungsverfügung mehrere volljährige Schuldner gemeinsam genannt, so haften diese als
Gesamtschuldner.

§ 4
Gebührenberechnung

(1) Die Benutzungsgebühr für die Notunterkünfte umfasst die Entschädigung für die Wohnraumbenutzung inkl.
Ausstattung und die Betriebskosten gemäß § 2 Betriebskostenverordnung. Hierzu werden entsprechend alle mit
der Unterbringung zusammenhängende Kosten addiert und durch die maximal verfügbare Anzahl der Gesamt-
plätze nach Quadratmetermaßstab geteilt und somit die Kosten pro Platz ermittelt (Gebührenermittlung). Die ab-
schließende Festlegung der Benutzungsgebühr erfolgt unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit.

(2) Es wird eine Benutzungsgebühr pro Platz für alle Notunterkünfte differenziert nach Haushaltsgröße ermittelt.

(3) Die jeweiligen Benutzungsgebühren ergeben sich aus der Anlage 1, welche Bestandteil dieser Satzung ist.

(4) Die zugrunde liegende Gebührenermittlung wird bei wesentlichen Veränderungen ihrer Bestandteile aktualisiert
und die Anlage 1 innerhalb von drei Jahren angepasst.

(5) Soweit die nutzungsberechtigten Personen Strom über einen Hauptzähler entnehmen, sind die Entgelte direkt
an den Energielieferanten zu zahlen. Sofern eine direkte Abrechnung mit dem Energielieferanten nicht möglich
ist, wird zusätzlich zur Benutzungsgebühr eine Pauschale für Stromkosten erhoben, deren Höhe in der Anlage
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1, die Bestandteil dieser Satzung ist, geregelt ist. Die Pauschale orientiert sich an der Höhe des Anteils für
Stromkosten im Regelsatz des Sozialgesetzbuchs. Eine Verbrauchsabrechnung erfolgt nicht. Die Stadt Bocke-
nem kann im Einzelfall die gesamte Höhe der tatsächlichen Stromverbrauchskosten in Rechnung stellen, wenn
dies aus Billigkeitsgründen oder im öffentlichen Interesse geboten ist.

§ 5
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Benutzungsgebühr wird als Monatsgebühr erhoben.

(2) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Tag, an dem die nutzungsberechtigte Person die Notunterkunft benutzt
oder aufgrund der Einweisungsverfügung nutzen könnte.

(3) Die Gebührenpflicht endet mit Ablauf des Tages, an dem die Schlüssel an die Stadt Bockenem zurückgegeben
werden.

(4) Die Benutzungsgebühr ist bis zum 01. eines jeden Folgemonats zu zahlen.

(5) Entsteht oder endet die Gebührenpflicht im Laufe eines Monats, wird für jeden Tag der Benutzung der Notunter-
kunft 1/30 Monatsgebühr erhoben. Im Einzelfall kann im Rahmen der Ermessensausübung von dieser Regelung
abgewichen werden.

(6) Wird die Notunterkunft nach Entrichtung der Benutzungsgebühr nicht oder nur teilweise genutzt, besteht kein
Anspruch auf eine Gebührenerstattung.

(7) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

(8) Die nutzungsberechtigte Person der Notunterkunft wird von der Entrichtung der Benutzungsgebühr nicht
dadurch befreit, dass sie durch einen in ihrer Person liegenden Grund das ihm zustehende Benutzungsrecht
nicht ausüben kann; dies gilt auch bei vorübergehender Abwesenheit.

§ 6
Beherbergungsbetriebe

(1) Sofern keine geeigneten Plätze für die Unterbringung in einer städtischen Notunterkunft zur Verfügung stehen,
kann die Stadt Bockenem an private Unternehmen (Pensionen, Hotels, Gästewohnungen, Ferienwohnungen
etc.) herantreten und eine Nutzungsvereinbarung für einen vorübergehenden Zeitraum abschließen. Die Kosten,
die der Stadt Bockenem dadurch entstehen, werden der nutzungsberechtigten Person entsprechend auferlegt.

§ 7
Gebührenermäßigung, Gebührenbefreiung

(1) Von der Erhebung einer Benutzungsgebühr kann in Fällen unbilliger Härte ganz oder teilweise abgesehen wer-
den. Ein entsprechender Antrag ist schriftlich bei der Stadt Bockenem zu stellen.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Gebührensatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft

Bockenem, den 09.12.2025

Stadt Bockenem
Der Bürgermeister

Rainer Block
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Anlage 1
zur Satzung über die Benutzungsgebühren der Notunterkünfte in der Stadt Bockenem

Gesamtkosten Wohnraumversorgung (Basis 2024)

Benutzungsgebühr für alle Notunterkünfte

monatliche Gebühr pro Platz/Person (abgerundet) 350 €
2-Personenhaushalt 450 €
3-Personenhaushalt 550 €
4-Personenhaushalt 650 €
5-Personenhaushalt 750 €
für jede weitere Person (Basis 5-Personenhaushalt) 100 €

Stromkosten für alle Notunterkünfte

monatliche Gebühr pro Person,
soweit das Entgelt nicht direkt an den Energielieferanten gezahlt wird

30 €

Alle Beträge verstehen sich zzgl. der geltenden Mehrwertsteuer. 
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406 Jugendamt - Erziehungshilfe - 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
406-1720-2025/7812915 
Frau Mitschein 

Öffentliche Zustellung 

Gemäß § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der 
Mitteilung Kostenbeitragspflicht/ Festsetzung Kindergeld/ Hilfeeinleitung Inobhutnahme des  

Landkreises Hildesheim, 
Amt 406 Jugendamt - Erziehungshilfe, 

Wirtschaftliche Jugendhilfe, 
Hindenburgplatz 20, 
 31134 Hildesheim 

vom 26.11.2025 mit dem  

Aktenzeichen 406-1720-2025/7812915 

gerichtet an 

Julia Novgorodcev 
gemeldet: Hoher Weg 27 

31134 Hildesheim 

während der allgemeinen Sprechzeiten beim der oben genannten Adresse eingesehen bzw. abgeholt 
werden kann. 

Die öffentliche Zustellung war gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durchzuführen, da der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist bzw. eine Zustellung an ihn oder einen Vertreter oder 
Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Hildesheim, den 10.12.2025 

Mitschein 
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